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Friedhofssatzung der Gemeinde Diekholzen 
 
Auf Grund der §§ 10, 13 und 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 
(NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBI. S. 576) in der zurzeit geltenden Fassung 
hat der Rat der Gemeinde Diekholzen in seiner Sitzung am 08.11.2012 die folgende Fried-
hofssatzung beschlossen: 
 
 
I. Allgemeine Vorschriften 
 
§ 1 - Geltungsbereich 
§ 2 - Friedhofszweck 
§ 3 - Schließung und Entwidmung  
 
II. Ordnungsvorschriften 
 
§ 4 - Öffnungszeiten 
§ 5 - Verhalten auf dem Friedhof 
§ 6 - Gewerbetreibende 
 
III. Bestattungsvorschriften 
 
§ 7 - Allgemeines 
§ 8 - Beschaffenheit von Särgen und Urnen 
§ 9 - Trauerfeiern 
§ 10 - Ausheben der Gräber 
§ 11 - Ruhezeit 
§ 12 - Umbettungen 
 
IV. Grabstätten 
 
§ 13 - Allgemeines 
§ 14 - Reiheneinzelgrabstätten 
§ 15 - Reihendoppelgrabstätten 
§ 16 - Wahlgrabstätten 
§ 17 - Urnengrabstätten 
 
V. Gestaltung der Grabstätten und Grabmale 
 
§ 18 - Allgemeines 
§ 19 - Gestaltung von Grabmalen und Einfassungen 
§ 20 - Zustimmungserfordernis 
§ 21 - Standsicherheit der Grabmale 
§ 22 - Unterhaltung 
§ 23 - Entfernung 
 
VI. Herrichtung und Pflege der Grabstätten 
 
§ 24 - Allgemeines 
§ 25 - Vernachlässigung der Grabpflege 
 
VII. Sargkammer und Trauerhalle 
 
§ 26 - Benutzung der Sargkammer und Trauerhalle 
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VIII. Schlussvorschriften 
 
§ 27 - Alte Rechte 
§ 28 - Haftung 
§ 29 - Gebühren 
§ 30 - Ordnungswidrigkeiten 
§ 31 - Inkrafttreten 
 
 

I. Allgemeine Vorschriften 
 

§ 1 
Geltungsbereich 

 
Diese Satzung gilt für die im Gebiet der Gemeinde Diekholzen gelegenen und von ihr verwal-
teten Friedhöfe sowie für die von der Gemeinde verwalteten Friedhofskapellen: 
 
a) Friedhof in der Ortschaft Diekholzen mit Friedhofskapelle,  
b) Friedhof in der Ortschaft Barienrode mit Friedhofskapelle.  
 

§ 2 
Friedhofszweck 

 
(1)  Die Friedhöfe sind nicht rechtsfähige öffentliche Einrichtungen der Gemeinde. Sie die-

nen der Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde 
Diekholzen waren, ein Recht auf Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen 
oder tot aufgefundene Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz.  

 
(2) Für die Bestattung anderer Personen bedarf es der vorherigen Zustimmung der  

 Gemeinde. 

 
§ 3 

Schließung und Entwidmung 
 
(1) Friedhöfe und Friedhofsteile können aus wichtigem öffentlichem Grund für weitere Be-

stattungen gesperrt (Schließung) oder einer anderen Verwendung zugeführt (Entwid-
mung) werden.  

 
(2) Durch die Schließung wird die Möglichkeit weiterer Bestattungen ausgeschlossen. Durch 

die Entwidmung geht die Eigenschaft des Friedhofs als Ruhestätte der Toten verloren.  
 
(3) Schließung oder Entwidmung werden öffentlich bekanntgegeben. Der Nutzungsberech-

tigte einer Wahlgrabstätte / Urnenwahlgrabstätte erhält außerdem einen schriftlichen 
Bescheid, wenn sein Aufenthalt bekannt oder ohne besonderen Aufwand zu ermitteln 
ist.  

 
(4) Soweit Rechte an Grabstätten noch bestehen oder Ruhezeiten noch nicht abgelaufen 

sind, kann ein Friedhof oder ein Teil eines Friedhofes geschlossen oder entwidmet wer-
den, wenn dies im öffentlichen Interesse dringend erforderlich ist. In diesem Fall ist die 
Gemeinde berechtigt, bestehende Rechte an Grabstätten aufzuheben und verpflichtet, 
dem Betroffenen nach Anhörung die aufgehobenen Rechte an einer anderen gleichwer-
tigen Grabstätte zu verleihen.  
 

Soweit Ruhezeiten noch nicht abgelaufen sind, hat die Gemeinde die Leichen oder Aschen-
reste der Verstorbenen kostenlos umzubetten und das Zubehör der Grabstätten nach Anhö-
rung des Gestaltungs- und Pflegeberechtigten kostenlos zu verlegen. 
 

II. Ordnungsvorschriften 
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§ 4 

Öffnungszeiten 
 
(1) Die Friedhöfe sind in den Monaten April bis September eines jeden Jahres in der Zeit 

von 7.00 bis 21.00 Uhr geöffnet. In den Monaten Oktober bis März sind die Friedhöfe 
von 8.00 bis 17.00 Uhr geöffnet.  

 
(2) Die Friedhofsverwaltung kann aus besonderem Anlass das Betreten eines Friedhofs 

oder einzelner Friedhofsteile vorübergehend untersagen. Das Betreten des Friedhofes 
bei Schnee- und Eisglätte geschieht auf eigene Gefahr, da dort nur im Rahmen von Bei-
setzungen der Verkehrssicherungspflicht nachgekommen wird. 

 
§ 5 

Verhalten auf dem Friedhof 
 
(1) Jeder hat sich auf den Friedhöfen der Würde des Ortes entsprechend zu verhalten. Die 

Anordnungen des Friedhofspersonals sind zu befolgen.  
 
(2) Kinder unter 12 Jahren dürfen die Friedhöfe nur in Begleitung Erwachsener betreten. 
 
(3) Auf den Friedhöfen ist insbesondere nicht gestattet: 
 

a) die Wege mit Fahrzeugen aller Art und Sportgeräten (z.B. Rollschuhen, Inlineskater), 
ausgenommen Kinderwagen und Rollstühle, zu befahren, 

 
b) Waren aller Art, insbesondere Kränze und Blumen, und gewerbliche Dienste anzubieten, 
 
c) an Sonn- und Feiertagen oder in der Nähe einer Bestattung störende Arbeiten auszuführen,  
 
d) ohne schriftlichen Auftrag der Angehörigen gewerbsmäßig zu fotografieren, 
 
e) Druckschriften und andere Medien (z.B. CD, DVD) zu verteilen, ausgenommen 

Drucksachen, die im Rahmen der Bestattungsfeier notwendig und üblich sind,  
 
f) den Friedhof und seine Einrichtungen, Anlagen und Grabstätten zu verunreinigen o-

der zu beschädigen sowie Rasenflächen und Grabstätten unberechtigt zu betreten,  
 
g) Abraum und Abfälle außerhalb der dafür bestimmten Stellen abzulagern, 
 
h) Tiere mitzuführen, ausgenommen Blindenführhunde. 

 
 i) ungebührlicher Lärm.  
 
Die Gemeinde kann Ausnahmen zulassen, soweit sie mit dem Zweck des Friedhofs und der 
Ordnung auf ihm vereinbar sind. 
 
(4) Totengedenkfeiern und andere nicht mit einer Bestattung zusammenhängende Veran-
 staltungen bedürfen der Zustimmung der Friedhofsverwaltung; sie sind spätestens drei  

Tage vorher anzumelden und müssen dem Sinn und Zweck der Friedhöfe entsprechen 
 

 
 
 
 

§ 6 
Gewerbetreibende 

 



Friedhof 4

(1) Bildhauer, Steinmetze, Gärtner und sonstige Gewerbetreibende bedürfen für Tätigkeiten 
auf den Friedhöfen der vorherigen Zulassung durch die Gemeinde, die gleichzeitig den 
Umfang der Tätigkeiten festlegt. 

 
(2) Zuzulassen sind Gewerbetreibende, die 
 
 a) in fachlicher, betrieblicher und persönlicher Hinsicht zuverlässig sind und 
 

 b) selbst oder deren fachliche Vertreter die Meisterprüfung abgelegt haben oder in die 
Handwerksrolle eingetragen sind oder über einer gleichwertige Qualifikation verfügen. 

 
 c) eine entsprechende Berufshaftpflichtversicherung nachweisen können. 
 
(3) Die Zulassung erfolgt durch die Aufnahme in ein Verzeichnis der durch die Gemeinde 

zugelassen Betriebe. 
 
(4) Die Gewerbetreibenden und ihre Bediensteten haben die Friedhofssatzung und die dazu 

ergangenen Regelungen zu beachten. Die Gewerbetreibenden haften für alle Schäden, 
die sie oder ihre Bediensteten im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit auf den Friedhöfen 
schuldhaft verursachen. 

 
(5) Unbeschadet § 5 Abs. 3 Buchst. c) dürfen gewerbliche Arbeiten auf den Friedhöfen nur 

während der von der Gemeinde festgesetzten Zeiten durchgeführt werden. In den Fällen 
des § 4 Abs. 2 sind gewerbliche Arbeiten ganz untersagt. 

 
(6) Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Materialien dürfen auf den Friedhöfen 

nur vorübergehend und nur an Stellen gelagert werden, an denen sie nicht behindern. 
Bei Beerdigung oder bei Unterbrechung der Tagesarbeit sind die Arbeits- und die La-
gerplätze wieder in den früheren Zustand zu bringen. Die Gewerbetreibenden dürfen auf 
den Friedhöfen keinerlei Abfall, Abraum-, Rest- und Verpackungsmaterial ablagern. Ge-
werbliche Geräte dürfen nicht an oder in den Wasserentnahmestellen der Friedhöfe ge-
reinigt werden. 

 
(7) Gewerbetreibende, die trotz schriftlicher Mahnung gegen die Vorschriften der Abs. 3 bis 

6 verstoßen oder bei denen die Voraussetzungen des Abs. 2 ganz oder teilweise nicht 
mehr gegeben sind, kann die Gemeinde die Zulassung auf Zeit oder auf Dauer durch  
schriftlichen Bescheid entziehen. Bei einem schwerwiegenden Verstoß ist eine Mahnung 
entbehrlich. 

 
 

III. Bestattungsvorschriften 
 

§ 7 
Allgemeines 

 
(1) Bestattungen sind unverzüglich nach Beurkundung oder ordnungsbehördlicher Geneh-

migung bei der Gemeinde anzumelden. Der Anmeldung sind die erforderlichen Unterla-
gen beizufügen. Wird eine Beisetzung in einer vorher erworbenen Wahlgrabstät-
te/Urnenwahlgrabstätte beantragt, ist auch das Nutzungsrecht nachzuweisen. Soll eine 
Aschenbeisetzung erfolgen, so ist eine Bescheinigung über die Einäscherung vorzule-
gen. 

 
(2)  Die Gemeinde setzt Ort und Zeit der Bestattung fest. Bestattungen sollen in der Regel 

spätestens am 7. Tage nach Eintritt des Todes erfolgen. Leichen, die nicht binnen 7 Ta-
gen nach Eintritt des Todes, und Aschen, die nicht binnen 3 Monaten nach der Ein-
äscherung beigesetzt sind, werden auf Kosten des Bestattungspflichtigen von Amts we-
gen in einer Rasenreihengrabstätte / Rasenreihenurnengrabstätte beigesetzt. 
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(3)  Für Erdbestattungen besteht grundsätzlich eine Sargpflicht, für Urnenbestattungen be-
steht grundsätzlich eine Urnenpflicht. Wenn öffentliche Belange, wie insbesondere hygi-
enische Gründe nicht entgegenstehen, kann die untere Gesundheitsbehörde eine Aus-
nahme der Sargpflicht zulassen, wenn der Verstorbene nicht an einer meldepflichtigen 
Krankheit erkrankt war. Ein wichtiger Grund ist beispielsweise der Wunsch von Angehö-
rigen anerkannter Religionsgemeinschaften in einem Tuch bestattet zu werden. Geneh-
migungen sind schriftlich vorzulegen. 

 
(5) Bestattungen werden von Montag bis Freitag durchgeführt. An Sonn- und Feiertagen 

finden keine Bestattungen statt, es sei denn, es liegt ein dringendes öffentliches Erfor-
dernis vor. Ausnahmsweise können, bei Vorliegen besonderer Gründe, Bestattungen an 
Samstagen in der Zeit von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr erfolgen. Erdbeisetzungen erfolgen 
montags bis freitags in der Zeit von 09.00 Uhr bis 14.00 Uhr. Urnenbeisetzungen sind 
montags bis donnerstags in der Zeit von 09.00 Uhr bis 14.00 Uhr, sowie freitags bis spä-
testens 11.00 Uhr möglich. 

 
§ 8 

Beschaffenheit von Särgen und Urnen 
 
(1) Die Särge müssen festgefügt und so abgedichtet sein, dass jedes Durchsickern von 

Feuchtigkeit ausgeschlossen ist. Für die Bestattung sind zur Vermeidung von Umweltbe-
lastungen nur Särge aus leicht abbaubarem Material (z.B. Vollholz) erlaubt, die keine 
PVS-, PCB-, formaldehydabspaltenden, nitrozellulosehaltigen oder sonstigen umweltge-
fährdende Lacke und Zusätze enthalten. Entsprechendes gilt für Sargzubehör und 
Sargausstattung. Die Kleidung der Leiche soll nur aus Papierstoff oder Naturtextilien be-
stehen. 

 
(2) Die Särge sollen höchstens 2,05 m lang, 0,65 m hoch und im Mittelmaß 0,65 m breit 

sein. Sind in Ausnahmefällen größere Särge erforderlich, ist die Zustimmung der Ge-
meinde bei der Anmeldung der Bestattung einzuholen.  

 
(3) Urnen und  Überurnen, die in der Erde beigesetzt werden, müssen aus verrottbarem und 

biologisch abbaubarem, umweltfreundlichem Material bestehen. 
 

§ 9 
Trauerfeiern 

 
(1) Die Trauerfeiern können in der Friedhofskapelle, am Grabe oder an einer anderen im  
 Freien vorgesehenen Stelle abgehalten werden. 
 
(2) Die Benutzung der Friedhofskapelle kann untersagt werden, wenn der Verstorbene an 

einer meldepflichtigen übertragbaren Krankheit gelitten hat oder Bedenken wegen des 
Zustandes der Leiche bestehen.  

 
(3) Trauerfeiern sollen jeweils nicht länger als 30 Minuten dauern. Ausnahmen bedürfen der 

vorherigen Zustimmung der Gemeinde. 
 

§ 10 
Ausheben der Gräber 

 
(1) Die Gräber werden von der Gemeinde oder einem von ihr Beauftragten ausgehoben und 

wieder verfüllt. 
 
(2) Die Tiefe der einzelnen Gräber beträgt von der Erdoberfläche (ohne Hügel) bis zur 

Oberkante des Sargs mindestens 0,90 m, bis zur Oberkante der Urne mindestens 0,50 
m. 
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(3) Die Gräber für Erdbestattungen müssen voneinander durch mindestens 0,30 m starke 
Erdwände getrennt sein.  

 
(4) Der Nutzungsberechtigte hat Grabzubehör (Grableuchten, Pflanzen, Trittplatten, usw.) 

vorher entfernen zu lassen. Sofern beim Ausheben der Gräber, insbesondere bei Dop-
pelgräbern, Grabmale und Fundamente entfernt werden müssen, ist dies ebenfalls vor-
rangig durch den Nutzungsberechtigten zu veranlassen. Sollte dies nicht möglich sein, 
kann durch die Gemeinde oder einen Beauftragten das Entfernen der vorgenannten Ge-
genstände erfolgen. Die dadurch entstehenden Kosten sind durch den Nutzungsberech-
tigten zu tragen. 

 
§ 11 

Ruhezeit 
 
Die Ruhezeiten für Leichen beträgt 25 Jahre, für Aschen 20 Jahre.  
 

§ 12 
Umbettungen 

 
(1) Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht gestört werden.  
 
(2) Umbettungen von Leichen und Aschen bedürfen, unbeschadet der sonstigen gesetzli-

chen Vorschriften, der vorherigen Zustimmung der Gemeinde. Die Zustimmung kann nur 
bei Vorliegen eines wichtigen Grundes erteilt werden, bei Umbettungen innerhalb der 
Gemeinde im ersten Jahr der Ruhezeit nur bei Vorliegen eines dringenden öffentlichen 
Interesses. Umbettungen aus einer Reihengrabstätte / Reihenurnengrabstätte in  

 eine andere Reihengrabstätte / Reihenurnengrabstätte sind innerhalb der Gemeinde / 
des Friedhofes nicht zulässig. § 3 Abs. 4 bleibt unberührt.  

 
(3) Nach Ablauf der Ruhezeit noch vorhandene Leichen- und Aschenreste können nur mit 

vorheriger Zustimmung der Gemeinde in belegte Grabstätten umgebettet werden.  
 
(4) Alle Umbettungen erfolgen nur auf Antrag. Antragsberechtigt ist bei Umbettungen aus 

Reihengrabstätten / Reihenurnengrabstätten der verfügungsberechtigte Angehörige des 
Verstorbenen, bei Umbettungen aus Wahlgrabstätten / Urnenwahlgrabstätten der jewei-
lige Nutzungsberechtigte.  

 
(5) Alle Umbettungen werden von der Gemeinde durchgeführt. Sie bestimmt den Zeitpunkt 

der Umbettung, gegebenenfalls in Abstimmung mit den zuständigen Behörden. 
 
(6) Neben der Zahlung der Gebühren für die Umbettung haben die Antragsteller Ersatz für 

die Schäden zu leisten, die an benachbarten Grabstätten und Anlagen durch eine Um-
bettung zwangsläufig entstehen. 

 
(7) Der Ablauf der Ruhezeit und der Nutzungszeit wird durch eine Umbettung nicht unter-

brochen oder gehemmt.  
 
(8) Leichen und Aschen zu anderen als zu Umbettungszwecken wieder auszugraben, be-

darf einer behördlichen oder einer richterlichen Anordnung. 
 
 

 
 
 
 

IV. Grabstätten 
 

§ 13 
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Allgemeines 

 
(1) Die Grabstätten bleiben Eigentum der Friedhofseigentümerin. An ihnen können Rech-

te nur nach dieser Satzung erworben werden. 
 
(2) Die folgenden Grabstätten werden angeboten: 
 
2.1. Reihengrabstätten 
2.1.1. Reiheneinzelgrabstätten 
2.1.2. Rasen-Reiheneinzelgrabstätten 
 
2.2. Reihendoppelgrabstätten 
 
2.3. Wahlgrabstätten 
2.3.1 Ein- und zweistellige Wahlgrabstätten 
 
2.4. Urnengrabstätten 
2.4.1. Urnenreihengrabstätten 
2.4.2 Rasen-Urnenreihengrabstätten 
2.4.3 Urnenwahlgrabstätten 
 
(3) Es besteht kein Anspruch auf Verleihung oder Wiedererwerb von Nutzungsrechten an 

einer der Lage nach bestimmten Grabstätten. 
 
(4) Schon bei der Verleihung des Nutzungsrechts soll der Erwerber für den Fall seines 

Ablebens aus dem nachfolgend genannten Personenkreis seinen Nachfolger im Nut-
zungsrecht bestimmen. Wird bis zu seinem Ableben keine derartige Regelung getrof-
fen, geht die Bestattungspflicht sowie das Nutzungsrecht und somit auch die Pflicht 
zur Unterhaltung der Grabstätte in nachstehender Reihenfolge auf die Angehörigen 
des verstorbenen Nutzungsberechtigten mit dessen Zustimmung über: 

 
4.1. Auf den /die Ehegatten/in bzw. auf den/die eingetragene(n) Lebenspartner/in. 
4.2. auf die Kinder  und Adoptivkinder, 
4.3. auf die Stiefkinder, 
4.4. auf die Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Väter und Mütter, 
4.5. auf die Eltern, 
4.6. auf die Großeltern, 
4.7. auf die Geschwister, 
4.8. auf die Stiefgeschwister, 
4.9. auf die nicht unter 4.1. bis 4.8. fallenden Erben. 
 
(5) Innerhalb der einzelnen Gruppen 4.2. bis 4.4. und 4.7. bis 4.8. wird die Älteste  

oder der Älteste Nutzungsberechtigter.  
 
(6) Jeder Rechtsnachfolger hat das Nutzungsrecht unverzüglich nach Erwerb auf sich 

umschreiben zu lassen. 
 
(7) Eine Rückgabe des Nutzungsrechts ist aus besonderem Grund auf schriftlichen An-

trag möglich. 
 
(8) Blumen, Kränze und dergleichen, die bei einer Bestattung auf die Grabstätte gelegt 

worden sind, sind spätestens 6 Wochen nach der Bestattung durch die Angehörigen 
zu entfernen.  

 
§ 14 

Reiheneinzelgrabstätten 
 
(1) Die Reihengrabstätten werden unterschieden in: 
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1.1. Reiheneinzelgrabstätten für Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr (beson-

dere Kindergrabstätte) 
 
1.2. Reiheneinzelgrabstätten für Verstorbene ab vollendetem 5. Lebensjahr 
 
1.3. Rasen-Reiheneinzelgrabstätten für Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 

(besondere Kinder-Rasengrabstätte) 
 
1.4. Rasen-Reiheneinzelgrabstätten für Verstorbene ab vollendetem 5. Lebensjahr. 
 
1.5. Reiheneinzelgrabstätten sind Grabstätten für Erdbeisetzungen, die der Reihe nach 

belegt und erst im Todesfall für die Dauer der Ruhezeit des zu Bestattenden abgege-
ben werden. 

 
1.6. Die Rasen-Reiheneinzelgrabstätten werden nach der Belegung hergerichtet und ein-

gesät. Die Gestaltung obliegt der Gemeinde. Die Pflege wird von der Gemeinde  oder 
einem von der Gemeinde Beauftragten durchgeführt. Eine Bepflanzung, eine Einfas-
sung, das Aufstellen von Grabmalen sowie das Ablegen von Grabschmuck sind nicht 
zulässig. Auf Antrag können Grabplatten in der in dieser Satzung geregelten Art und 
Form genehmigt werden.  

 
Für das Ablegen von Grabschmuck sind ausschließlich die dafür angelegten Ge-
denkstätten vorgesehen. 

 
1.7. In jeder Reiheneinzelgrabstätte darf nur eine Leiche beigesetzt werden. 
 
1.8. Es ist jedoch zulässig, in einer Reiheneinzelgrabstätte (§ 13 Abs. 2 Ziff. 2.1.) bis zu 

zwei Urnen beizusetzen, wenn die Ruhezeit der Urnen die Ruhezeit der betreffenden 
Reihengrabstätte nicht übersteigt. 

 
1.9. Sind Mutter und Kind bei der Geburt verstorben, können beide in einem Sarg beige-

setzt werden. 
 
(2) Die Reiheneinzelgrabstätten haben folgende Maße: 
 
 Verstorbene über 5 Jahren Verstorbene unter 5 Jahren 
   (besondere Kindergrabstätte) 
 
 Länge: 2,10 m Länge: 1,50 m 
 Breite: 1,00 m Breite: 1,00 m 
 Abstand: 0,40 m Abstand: 0,40 m 
 

§ 15 
Reihendoppelgrabstätten 

 
(1) Reihendoppelgrabstätten sind Grabstätten für Erdbeisetzungen, die der Reihe nach be-

legt und nur in einem Bestattungsfall abgegeben werden.  
 
(2) Ein Nutzungsrecht für die in einem Bestattungsfall nicht belegte Grabfläche einer Rei-

hendoppelgrabstätte kann nur für eine Person verliehen werden, die das 60. Lebensjahr 
vollendet hat.  

 
(3) Das Nutzungsrecht für eine Reihendoppelgrabstätte beträgt 25 Jahre (Nutzungszeit).  
 
(4) Die Verlängerung oder der Wiedererwerb ist nur bis zum Ablauf der gesetzlichen Ruhe-

zeiten für Leichen (§ 11) und nur für die gesamte Reihendoppelgrabstätte möglich.  
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(5) In jeder Reihendoppelgrabstätte dürfen nur zwei Leichen beigesetzt werden. Die zweite 
Beisetzung darf nur stattfinden, wenn die Ruhezeit der/des zuerst Beigesetzten noch 
nicht abgelaufen ist. Nach Ablauf der Ruhezeiten kann diese Grabstätte nicht wieder er-
worben werden. 

 
(6) In einer Reihendoppelgrabstätte können zusätzlich zu den Erdbestattungen bis zu vier 

Urnen beigesetzt werden, wenn die Ruhezeit der Urnen die Nutzungszeit der Reihen-
doppelgrabstätten nicht übersteigt.  

 
(7) Soweit sich aus der Friedhofssatzung nicht etwas anderes ergibt, gelten die Vorschriften 

für Reiheneinzelgrabstätten und Wahlgrabstätten sinngemäß.  
 
(8) Die Reihendoppelgrabstätten haben folgende Maße: 
 
 Länge: 2,10 m 
 Breite: 2,20 m 
 Abstand: 0,40 m 
 

§ 16 
Wahlgrabstätten 

 
(1) Wahlgrabstätten sind Grabstätten für Erdbeisetzungen, an denen auf Antrag ein Nut-

zungsrecht für die Dauer von 30 Jahren (Nutzungszeit) in einem dafür vorgesehenen 
besonderen Teil des Friedhofes verliehen wird.  

 
 Wahlgrabstätten haben folgende Maße: 
 
 einstellige Wahlgrabstätten zweistellige Wahlgrabstätten 
 

Länge: 2,10 m Länge: 2,10 m 
Breite: 1,00 m Breite: 2,20 m 
Abstand: 0,40 m Abstand: 0,40 m 

 
 
(2) Das Nutzungsrecht kann einmal wiedererworben werden, dann jedoch nur für die Dauer 

von 25 Jahren. Die Verlängerung oder der Wiedererwerb eines Nutzungsrechts ist nur 
auf Antrag und nur für die gesamte Wahlgrabstätte möglich. Der Wiedererwerb erfolgt zu 
den in diesem Zeitpunkt geltenden Bestimmungen über den Inhalt des Nutzungsrechtes 
geltenden Gebühren. Ein Anspruch auf Wiedererwerb besteht nicht.  

 
(3) Das Nutzungsrecht entsteht nach Zahlung der fälligen Gebühr. 
 
(4) Der jeweilige Nutzungsberechtigte hat im Rahmen der Friedhofssatzung und der dazu 

ergangenen Regelungen das Recht, in der Wahlgrabstätte beigesetzt zu werden, bei 
Eintritt eines Bestattungsfalles über andere Beisetzungen und über die Art der Gestal-
tung und der Pflege der Grabstätte zu entscheiden.  

 
(5) Aus dem Nutzungsrecht ergibt sich die Pflicht zur Anlage und zur Pflege der Grabstätte. 
 
(6) Das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstätten kann jederzeit, an teilbelegten Grabstät-

ten erst nach Ablauf der letzten Ruhezeit, zurückgegeben werden. Eine Rückgabe ist 
nur für die gesamte Grabstätte möglich.  

 
(7) Im Falle des Abs. 6 besteht kein Anspruch auf Rückzahlung der anteiligen Grabbenut-

zungsgebühren. Das gleiche gilt, wenn einer Verlängerung des noch laufenden Nut-
zungsrechtes nicht zugestimmt werden kann.  
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(8) In einer Wahlgrabstätte können zusätzlich zu einer Erdbestattung 2 Urnen je Grabstelle 
beigesetzt werden, wenn die Ruhezeit der Urnen die Nutzungszeit der Wahlgrabstätte 
nicht übersteigt.  

 
§ 17 

Urnengrabstätten 
 
(1) Urnen dürfen beigesetzt werden in: 
 
 1.1. Urnenreihengrabstätten 

 1.2. Rasen-Urnenreihengrabstätten 

 1.3. Urnenwahlgrabstätten 

 1.4.  Reihengrabstätten für Erdbeisetzungen, und zwar bis zu 2 Urnen für Rei-
hen- und Rasen-Reiheneinzelgrabstätten und bis zu 4 Urnen für Reihen-
doppelgrabstätten, wenn die Ruhezeit der Urne die Ruhezeit der letzten 
Erdbeisetzung in dem betreffenden Reihengrabfeld nicht übersteigt. 

 
 1.5.  Wahlgrabstätten für Erdbeisetzungen und zwar bis zu 4 Urnen je Grabstät-

te, wenn keine Erdbeisetzung erfolgt ist. 
 
 1.6. Rasen-Reiheneinzelgrabstätten 
 
 Für die zusätzliche Beisetzung von Urnen zu Erdbestattungen gilt § 14 Abs. 1 Ziff.1.8,   

§ 15 Abs. 7 und § 16 Abs. 8 dieser Friedhofssatzung. 
 
(2) Urnenreihengrabstätten sind Grabstätten, die der Reihe nach belegt und erst im Todes-

fall für die Dauer der Ruhezeit (20 Jahre) der zu bestattenden Urne abgegeben werden. 
In einer Urnenreihengrabstätte können bis zu 2 Urnen beigesetzt werden, sofern die 
Ruhezeit für die zuerst beigesetzte Urne noch nicht abgelaufen ist. 

 
(3) Rasen-Urnenreihengrabstätten sind Grabstätten, die der Reihe nach belegt und erst 

im Todesfalle für die Dauer der Ruhezeit der zu bestattenden Urne abgegeben wer-
den. Diese Grabstätten werden  nach der Belegung eingeebnet und eingesät. Die 
Pflege wird von der Gemeinde Diekholzen durchgeführt. Eine Bepflanzung, eine Ein-
fassung, das Aufstellen von Grabmalen sowie das Ablegen von Grabschmuck sind 
nicht zulässig. Auf Antrag können Grabplatten in der in dieser Satzung geregelten Art 
und Form genehmigt werden.  

 
Für das Ablegen von Grabschmuck sind ausschließlich die dafür angelegten Ge-
denkstätten vorgesehen. 

 
 
(4) Urnenwahlgrabstätten sind Grabstätten, an denen auf Antrag ein Nutzungsrecht für die 

Dauer von 25 Jahren (Nutzungszeit) in einem dafür vorgesehenen besonderen Teil des 
Friedhofs verliehen wird. In einer Urnenwahlgrabstätte können bis zu 4 Urnen beigesetzt 
werden.  

 
(5) Urnengrabstätten haben folgende Maße: 
 
 Urnenreihengrabstätten - Länge: 1,00 m 
  - Breite: 1,00 m 
  - Abstand: 0,40 m 
 
 Urnenwahlgrabstätten - Länge: 1,50 m 
  - Breite: 1,00 m 
  - Abstand: 0,40 m 
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(6) Soweit sich aus der Friedhofssatzung nicht etwas anderes ergibt, gelten die Vorschriften   
für Reihengrabstätten und Wahlgrabstätten entsprechend auch für Urnengrabstätten. 

 
 
 
(7) Urnen gehen nach Ablauf der Ruhezeit bzw. Nutzungszeit der Grabstätte in die Verfü-

gungsgewalt des Friedhofsträgers über. 
 
 

V. Gestaltung der Grabstätten und Grabmale 
 

§ 18 
Allgemeines 

 
(1) Jede Grabstätte ist so zu gestalten und so an die Umgebung anzupassen, dass die  
 Würde des Friedhofs in seinen einzelnen Teilen und in seiner Gesamtheit gewahrt wird.  
 
(2) Urnen- und Grabkammern sowie Mausoleen dürfen nicht erstellt werden. 
 

§ 19 
Gestaltung von Grabmalen und Einfassungen 

 
(1) Die Grabmale müssen in ihrer Gestaltung und Bearbeitung nachstehenden Anforderun-

gen entsprechen: 
 
 a) Für Grabmale dürfen nur Natursteine (einschließlich Findlinge, findlingsähnliche oder 

 unbearbeitete bruchrauhe Steine), Holz und geschmiedetes oder gegossenes Metall 
 verwendet werden. Grellweiße oder tiefschwarze Grabmale sind nicht zulässig. 

 
 b) Bei der Gestaltung und Bearbeitung sind folgende Vorschriften einzuhalten: 
 
  - Politur und Feinschliff sind nur zulässig als gestalterisches Element für Schriften, 

  Ornamente und Symbole, die nur eine der Größe des Grabmals angemessene  
   Fläche einnehmen dürfen. 
 
  - Die Grabmale dürfen  einen  Sockel (Fundament, -platte) haben. 
 
  - Nicht zugelassen sind alle vorstehend nicht aufgeführten Materialien, Zutaten, Ge-

  staltungs- und Bearbeitungsarten, insbesondere Beton, Glas, Emaille, Kunststoff. 
 
 c) Die Grabplatten für Rasengrabstätten müssen aus Hartgestein (z.B. Granit) beschaf-

fen sein. Sie dürfen keine hervorstehenden Merkmale oder Schriften aufweisen. Die 
Oberflächen dürfen nur poliert und an den Seiten gesägt erstellt werden.  

   
(2) Firmenbezeichnungen dürfen nur unauffällig und nicht auf der Vorderseite des Grabmals 

angebracht werden.  
 
(3) Auf Grabstätten für Erdbestattungen sind Grabmale bis zu folgenden Größen (ab Ober-

kante Grabeinfassung) zulässig:  
 

 a) bei einstelligen Grabstätten bis zu einer Höhe von 1,00 m und einer Breite von 
0,60 m, bei besonderen Kindergrabstätten bis zu einer Höhe von 0,70 m und einer 
Breite von 0,60 m. 

 
 b) bei doppelten Grabstätten bis zu einer Höhe von 1,00 m und einer Breite von 1,60 m. 
  

c) bei Rasen-Reiheneinzelgrabstätten Grabplatten in einer Größe von 0,40 x 0,50 m und 
einer Stärke von 0,06 m 
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(4) Auf Urnengrabstätten sind Grabmale bis zu folgenden Größen zulässig: 
 
 a) auf Urnenreihen- und Urnenwahlgrabstätten bis zu einer Höhe von 1,00 m und einer 

Breite von 0,60 m, 
 
 b) bei Rasen-Urnenreihengrabstätten Grabplatten in einer Größe von 0,30 x 0,40 m und 

einer Stärke von 0,06 m. 
 
(5) Liegende Grabmale dürfen nur flach oder flach geneigt auf die Grabstätte gelegt wer-

den; sie sind nicht in Verbindung mit stehenden Grabmalen zulässig. Grabplatten auf 
Rasengrabstätten dürfen nur bündig mit der Rasenoberfläche verlegt werden. 

 
(6) Die Einfassung der Grabstätte ist innerhalb der vorgegebenen Grabmaße herzustellen. 

Einfassungen aus Beton und Holz sind nicht zulässig. Einfassungen dürfen nicht höher 
als 15 cm und breiter als 12 cm sein.  

 
(7) Bei Rasengräbern dürfen die Grabplatten nicht vor Ablauf von sechs Monaten auf die 

Grabstätte verbracht werden. 
 
(8) Die Gemeinde kann, unter Berücksichtigung der Gesamtgestaltung der Friedhöfe, Aus-

nahmen von den Vorschriften der Abs. 1 - 6 und auch sonstige Grabausstattungen zu-
lassen.  

 
 
 

§ 20 
Zustimmungserfordernis 

 
(1) Die Errichtung und jede Veränderung von Grabmalen bedarf der vorherigen schriftlichen 

Zustimmung der Gemeinde. Ohne Zustimmung sind bis zur Dauer von einem Jahr nach 
der Bestattung oder Beisetzung provisorische Grabmale als Holztafeln bis zur Größe 15 
cm mal 30 cm und Holzkreuze zulässig.  

 
(2) Den Anträgen auf Zustimmung sind zweifach beizufügen: 
 
 a) Der Grabmalentwurf mit Grundriss und Seitenansicht im Maßstab 1: 10 unter Angabe 

des Materials, seiner Bearbeitung, der Anordnung der Schrift, der Ornamente und der 
Symbole sowie der Fundamentierung.  

 
 b) Soweit es zum Verständnis erforderlich ist, Zeichnungen der Schrift, der Ornamente 

 und der Symbole im Maßstab 1 : 1 unter Angabe des Materials, seiner Bearbeitung, 
 des Inhalts, der Form und der Anordnung. 

 
 In besonderen Fällen kann die Vorlage eines Modells im Maßstab 1 : 10 oder das Auf-

stellen einer Attrappe in natürlicher Größe auf der Grabstätte verlangt werden.  
 
(3) Die Errichtung und jede Veränderung aller sonstigen Grabausstattungen bedürfen eben-

falls der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Gemeinde; Abs. 2 gilt entsprechend.  
 
(4) Die Zustimmung erlischt, wenn das Grabmal oder die sonstige Grabausstattung nicht 

innerhalb von einem Jahr nach Erteilung der Zustimmung errichtet worden ist.  
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§ 21 
Standsicherheit der Grabmale 

 
(1) Die Grabmale sind ihrer Größe entsprechend nach den allgemein anerkannten Regeln 

des Handwerks (Richtlinien des Bundesinnungsverbandes des Deutschen Steinmetz-, 
Stein- und Holzbildhauerhandwerks für das Fundamentieren und Versetzen von Grab-
denkmälern in der jeweils geltenden Fassung) zu fundamentieren und so zu befestigen, 
dass sie dauerhaft standsicher sind und auch beim Öffnen benachbarter Gräber nicht 
umstürzen oder sich senken können. Satz 1 gilt für sonstige bauliche Anlagen entspre-
chend. 

 
 
 
(2) Die Mindeststärke, die Art der Fundamentierung und der Befestigung, insbesondere die 

Größe und Stärke der Fundamente, ist entsprechend der in § 21 Abs. 1 allgemein aner-
kannten Regeln herzustellen. Die Gemeinde kann überprüfen, ob die vorgeschriebene 
Fundamentierung durchgeführt worden ist. 

 
§ 22 

Unterhaltung 
 
(1) Die Grabmale und die sonstigen baulichen Anlagen sind dauernd in verkehrssicherem 

Zustand zu halten. Verantwortlich dafür ist der jeweilige Nutzungsberechtigte. 
 
(2) Ist die Standsicherheit von Grabmalen, sonstigen baulichen Anlagen oder Teilen davon 

gefährdet, sind die für die Unterhaltung Verantwortlichen verpflichtet, unverzüglich Abhil-
fe zu schaffen. Bei Gefahr im Verzuge kann die Gemeinde auf Kosten des Verantwortli-
chen Sicherungsmaßnahmen (z.B. Umlegen von Grabmalen, Absperrungen) treffen. 
Wird der ordnungswidrige Zustand trotz schriftlicher Aufforderung der Gemeinde nicht 
innerhalb einer jeweils festzusetzenden Frist beseitigt, ist die Gemeinde berechtigt, dies 
auf Kosten des Verantwortlichen zu tun oder das Grabmal, die sonstige bauliche Anlage 
oder die Teile davon zu entfernen; die Gemeinde ist nicht verpflichtet diese Sachen auf-
zubewahren. Ist der Verantwortliche nicht bekannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln, 
genügt eine öffentliche Bekanntmachung und ein zweiwöchiger Hinweis auf der Grab-
stätte. Die Verantwortlichen sind für jeden Schaden haftbar zu machen, der durch Um-
fallen von Grabmalen oder sonstiger baulicher Anlagen oder durch Abstürzen von Teilen 
davon verursacht wird. 

 
 

§ 23 
Entfernung 

 
(1) Grabmale und sonstige baulichen Anlagen dürfen vor Ablauf der Ruhezeit oder des Nut-

zungsrechts nur mit vorheriger Zustimmung der Gemeinde von der Grabstätte entfernt 
werden. 

 
 
(2) Nach Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechtes sind die Grabmale und die sonsti-

gen baulichen Anlagen zu entfernen. Geschieht dies nicht binnen drei Monaten, so ist 
die Gemeinde berechtigt, die Grabstätte gegen Ersatz der Kosten abräumen zu lassen. 
Die Gemeinde ist nicht verpflichtet, das Grabmal oder sonstige Gegenstände zu verwah-
ren. Grabmal und die sonstigen Gegenstände gehen in diesen Fällen entschädigungslos 
in das Eigentum der Gemeinde über. 

 
 
(3) Die Gemeinde ist berechtigt, ohne ihre Zustimmung aufgestellte Grabmale einen Monat 

nach Benachrichtigung des Verfügungs- oder Nutzungsberechtigten auf dessen Kosten 
entfernen zu lassen.  
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VI. Herrichtung und Pflege der Grabstätten 
 

§ 24 
Allgemeines 

 
(1) Alle Grabstätten müssen der Würde des Ortes entsprechend hergerichtet und dauernd 

instand gehalten werden. Verwelkte Blumen und Kränze sind unverzüglich von den 
Grabstätten zu entfernen und an den dafür vorgesehenen Plätzen abzulagern.  

 
(2) Die Höhe und die Form der Grabhügel und die Art ihrer Gestaltung sind dem Ge-

samtcharakter der Friedhöfe, dem besonderen Charakter des Friedhofsteiles und der 
unmittelbaren Umgebung anzupassen. Die Grabstätten dürfen nur mit solchen Pflanzen 
bepflanzt werden, die andere Grabstätten und die öffentlichen Anlagen und Wege nicht 
beeinträchtigen. Bepflanzungen dürfen nicht über das Grabfeld hinausragen und nicht 
höher als 2,00 m sein.  

 
(3) Zu der Pflege der Grabstätten gehört auch die Pflege der Wege zwischen den einzelnen 

Grabstellen. Diese Wege sind frei von Bewuchs zu halten. Von den Verfügungs- bzw. 
Nutzungsberechtigten ist jeweils der rechts von der Grabstelle (vom Hauptweg her ge-
sehen) liegende Weg zu pflegen. Sofern am Beginn einer Grabreihe beide Seiten der 
Grabstelle mit Wegen versehen sind, sind diese beiden Wege zu pflegen. Die Pflege er-
streckt sich auch auf Platten-, Kies- oder sonstige Streifen zwischen der Grabstelle und 
dem Hauptweg.  

 
(4) Für die Herrichtung und die Instandhaltung ist bei Reihengrabstätten / Urnengrabstätten 

der Verfügungsberechtigte, bei Wahlgrabstätten /Urnenwahlgrabstätten der jeweilige 
Nutzungsberechtigte verantwortlich. Die Verpflichtung erlischt bei Reihengrabstätten erst 
mit Ablauf der Ruhezeit, bei Wahlgrabstätten erst mit Ablauf des Nutzungsrechts.  

 
(5) Die Grabstätten müssen innerhalb von sechs Monaten nach der Bestattung bzw. Erwerb 

des Nutzungsrechts hergerichtet sein.  
 
(6) Die Grabstätten sind nach Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechts abzuräumen 
 § 22 Abs. 2 Satz 2 bis 4 gelten entsprechend.  
 
(7) Die Verwendung von Pflanzenschutz- und Wildkräuterbekämpfungsmitteln bei der 

Grabpflege ist nicht gestattet.  
 
(8) Kunststoffe und sonstige nicht verrottbare Werkstoffe dürfen in sämtlichen Produkten 

der Trauerfloristik, insbesondere in Kränzen, Trauergebinden, Trauergestecken, im 
Grabschmuck und bei Grabeinfassungen sowie bei Pflanzenzuchtbehältern, die an der 
Pflanze verbleiben, nicht verwandt werden. Ausgenommen sind Grabvasen, Markie-
rungszeichen und Gießkannen. 

 
(9) Das Herrichten, die Unterhaltung oder jede Veränderung der gärtnerischen Anlagen 

außerhalb der Grabstätten obliegt ausschließlich der Gemeinde.  
 
 
 

§ 25 
Vernachlässigung der Grabpflege 

 
(1) Wird eine Grabstätte nicht ordnungsgemäß hergerichtet oder gepflegt, hat der gemäß  
 § 24 Abs. 4 Verantwortliche auf schriftliche Aufforderung der Gemeinde die Grabstätte 

innerhalb einer jeweils festzusetzenden angemessenen Frist in Ordnung zu bringen. Ist 
der Verantwortliche nicht bekannt oder nicht ohne besonderen Aufwand zu ermitteln, 
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wird durch eine öffentliche Bekanntmachung und einen sechswöchigen Hinweis auf der 
Grabstätte auf die Verpflichtung zur Herrichtung und Pflege hingewiesen. Bleibt die Auf-
forderung oder der Hinweis drei Monate unbeachtet, kann die Friedhofsverwaltung 

 
 a) die Grabstätte abräumen, einebnen und einsäen und  
 
 b) Grabmale und sonstige bauliche Anlagen beseitigen lassen. 
 
(2) Für Wahlgrabstätten /Urnenwahlgrabstätten gelten Abs. 1 Satz 1 bis 3 entsprechend. 

Kommt der Nutzungsberechtigte seiner Verpflichtung nicht nach, kann die Friedhofsver-
waltung in diesem Fall die Grabstätte auf seine Kosten in Ordnung bringen lassen oder 
das Nutzungsrecht ohne Entschädigung entziehen. In dem Entziehungsbescheid wird 
der Nutzungsberechtigte aufgefordert, das Grabmal und die sonstigen baulichen Anla-
gen innerhalb von drei Monaten seit Unanfechtbarkeit des Entziehungsbescheides zu 
entfernen.  

 
 

VII. Sargkammer und Trauerhalle 
 

§ 26 
Benutzung der Sargkammer und Trauerhalle 

 
(1) Die Sargkammern und Trauerhallen dienen der Aufnahme der Leichen bis zur Bestat-

tung. Sie dürfen nur mit Erlaubnis der Gemeinde und in Begleitung eines Friedhofsmit-
arbeiters betreten werden.  

 
(2) Sofern keine gesundheitsaufsichtlichen oder sonstigen Bedenken bestehen, können die 

Angehörigen die Verstorbenen während einer zu vereinbarenden Zeit  sehen. Die Särge 
sind spätestens eine halbe Stunde vor Beginn der Trauerfeier oder Beisetzung endgültig 
zu schließen.  

 
(3) Die Särge Verstorbener, bei denen der Verdacht besteht, dass sie an einer meldepflich-

tigen Krankheit gelitten haben, sollen in der Sargkammer aufgestellt werden. In einem 
solchen Fall bedarf der Zutritt zu der Sargkammer und die Besichtigung der Leiche zu-
sätzlich der vorherigen Zustimmung des Amtsarztes. 

 
 

VIII. Schlussvorschriften 
 

§ 27 
Alte Rechte 

 
(1) Bei Grabstätten, über welche die Gemeinde bei Inkrafttreten dieser Satzung bereits ver-

fügt hat, richten sich die Nutzungszeit und die Gestaltung nach den bisherigen Vorschrif-
ten.  

 
(2) Die vor dem Inkrafttreten dieser Satzung entstandenen Nutzungsrechte von unbegrenz-

ter oder unbestimmter Dauer werden auf zwei Nutzungszeiten nach § 16 Abs. 1 oder 
§ 17 Abs. 2 dieser Satzung seit Erwerb begrenzt. Sie enden jedoch nicht vor Ablauf ei-
nes Jahres nach Inkrafttreten dieser Satzung und der Ruhezeit der zuletzt beigesetzten 
Leiche oder Asche.  

 
§ 28 

Haftung 
 
Die Gemeinde haftet nicht für Schäden, die durch nicht satzungsgemäße Benutzung der 
Friedhöfe, ihrer Anlagen oder ihrer Einrichtungen, durch dritte Personen oder durch Tiere 
entstehen. Ihr obliegen keine besonderen Obhuts- und Überwachungspflichten. Im Übrigen 
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haftet die Gemeinde nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Die Vorschriften über Amts-
haftung bleiben unberührt.  
 

§ 29 
Gebühren 

 
Für die Benutzung der von der Gemeinde verwalteten Friedhöfe, der vorhandenen Einrich-
tungen, sowie für Amtshandlungen im Zusammenhang mit dem Bestattungswesen sind die 
Gebühren nach der jeweils geltenden Friedhofsgebührensatzung zu entrichten.  
 

 
 

§ 30 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 6 Abs. 2 NGO handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

entgegen  
 
 - § 5 (1) 

 die Anordnungen des Friedhofspersonals nicht befolgt oder sich nicht entsprechend 
der Würde des Ortes verhält. 

 
 - § 5 (3) 

  a) die Wege mit den nicht ausdrücklich gestatteten Fahrzeugen befährt,  

  b) Waren und gewerbliche Dienste anbietet, 

  c) an Sonn- und Feiertagen oder in der Nähe einer Bestattung störende Arbeiten aller 

  Art verrichtet 

  d) gewerbsmäßig fotografiert, 

  e) Druckschriften verteilt,  

 f) den Friedhof und seine Einrichtungen und Anlagen verunreinigt oder beschädigt, 
Einfriedungen und Hecken übersteigt sowie Rasenflächen und fremde Grabstätten 
unberechtigter Weise betritt,  

 
 g) Abraum außerhalb der dafür bestimmten Stellen ablagert, 

  h) Tiere mitführt, ausgenommen Blindenführhunde. 

  i) ungebührlichen Lärm verursacht. 
 
 - § 22 (1, 2) 

  die Grabmale und sonstigen Grabausstattungen nicht dauernd in gutem und ver-
 kehrssicheren Zustand hält und nicht entsprechend überprüft. 

 
 - § 24 (1) 

 die Grabstätten nicht entsprechend der Würde des Ortes herrichtet und dauernd pflegt. 
 
 - § 24 (8) 

  Kunststoffe und sonstige nicht verrottbare Werkstoffe verwendet.  
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis 5.000 € geahndet werden.  
 
(3) Zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über 

Ordnungswidrigkeiten ist gemäß § 6 Abs. 2 NGO die Gemeinde.  
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§ 31 

Inkrafttreten 
 
(1) Diese Friedhofssatzung tritt am 01.01.2013 in Kraft.  
 
(2) Mit dem gleichen Tage tritt die bisherige gültige Friedhofssatzung der Gemeinde Diek-

holzen vom 03.06.1993 außer Kraft.  
 
 
Diekholzen, den 08.11.2012 
 
 
Gemeinde Diekholzen  
       

 
 Meier 
(Bürgermeister) 


